
PI Z, Ort,  Datum

84547  Emmerting  23.06.2026

Sachbearbeiter/in  Telefax

Schindler  08679987330

Telefon,  Durchwahl  (Nbst.)  Zimmer-Nr.

nF16799873  14  0G  13

Aktenzeichen  (Bitte  immer  angeben!)

140-12/2

Anordnung  einer  Verkehrsbeschränkung
zur  Durchführung  von  Arbeiten  im Straßenraum  gem.

p  § 45 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1, J § 45 Abs. 2 Satz 1
§ 44  Abs.  4 Satz  1 StVO  und 2 StVO

Zum  Antrag  vom  23.06.2026
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VerwaItungsgemeinschaff  Emmerting

Gemeinde  Emmerting

Untere  Dorfstr.  3

84547  Emmerting

SPIE  SAG  GmbH

Bussardstraße  2

84539  Ampfing

Die oben genannte Behörde erlässt folgende Anordnung r  Anlagen (;i Regelplan/-pläne
1. Die (StraßenKlasse,  Straßen-Nr.,  Straßenname)

Hansbauernstrasse

in (Ort,  Ortsteil  der  Sperrung)  bei km/  von  km  - km / bei  Haus-Nr./  von Haus-Nr.  zu Haus-Nr.

Mehring  14A

Dauer  der  Maßnahme

wird vom / am 02.07.2026  bis zur Beendigung am 14.08.2026  längstens bis 14.08.2026

fürden Fahrzeugverkehr 7vo11ständig 9  halbseitig '(  teilweise

für den Fußgängerverkehr  im Gehwegbereich ffl vollständig (  halbseitig (  teilweise

für den Fahrradverkehr im Radwegbereich '-  vollständig 7  halbseitig '-  teilweise gesperrt.
Grund  der  Sperrung

Kabellegung  für  Bayernwerk

2. Die Sicherung bzw. Regelung des Verkehrs hat nach 7  Beschilderungsplan 'Q Regelplan

Nr.  8l  /2  vom  zu erfolgen.  Diese(r)  sind  / ist Bestandteil  dieser  Anordnung

3. Der  Verkehr  wird  umgeleitet  über

siehe  Regelplan

Der Anliegerverkehr  ist zugelassen bis Baustelle

4. Weitere  Maßnahmen  zur  Sicherung  des  Verkehrs

Die  Anwohner  werden  vom  Antragsteller  informiert.

Absperrung  erfolgt  durch  den  Antragsteller.

5. Diese  Anordnung  wird  mit  der  Aufstellung  der  Verkehrszeichen  wirksam

Verantwortlicher  Bauleiter,  (Name,  Vorname,  Anschrift)

Maier  Marco

Telefondienstlich  Telefonprivat

0162/1978702

6. Die  Kostenentscheidung  beruht  auf  den  §§ 4 und  4 der  Gebührenverordnung  für  Maßnahmen

im Straßenverkehr  in Verbindung  mit  dem  Gebührentarif.

GebührenfürdieseAnordnung  Auslagen  Gesamtbetrag

Gebührenfestsetzung: 20,00EUR  2,50EUR  22,50EUR

Bankinstitut  IBAN  BIC

Die  weiteren  Anordnungen  auf  der  Rückseite  sind  zu  beachten.  Sie  sind  Bestandteil  dieser  Anordnung.
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Unterschrifk Verteiler

Stephan  Beutlhauser
Erster Bürgermeister

pPolizei  Burghausen

pFeuerwehr  Mehring

Q Bauhof  Mehring

I'V BRK

Q  zum  Akt  140-12/2
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füeniian  Int VeiwalIungs'gememscha(I  Emmeiling

Antragsteller:  (Stempel, Name. Vorname,  Firmenbezeichnung.
Firmensitz)

Name:  Wendt  Vorname:  Sebastian

pj((ylB;  SPIE  SAG  GmbH

Straße  u. Haus-Nr.:  Bussardstraße  2

PLZ: 84539  Wohnort:  Ampfing

Antrag
auf  Anordnung

verkehrsregelnder  Maßnahmen

nach  § 45 StVO

mit  Lageplan  und Gestattungsvertrag

Verwaltungsgemeinschaft  Emmerting

Straßenverkehrsbehörde

Untere  Dürfstraße  3

84547  Emmerting

l[X Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen I

Verantwoföicher  Bauleiter:

Name  Vomarne:

Maier  Marco

Telefon:

Fax:

Funktelefon,  Handy:

C11621 978702

Hiermit  beantrage(n)  ich  /wir  die  Erteilung  einer  verkehrsrechtlichen  Anordnung  zur  Durchführung

folgender  Maßnahme:

[x halbseitige  Sperrung  0  Sperrung  des Fußgänger  und/oder  Fahrradverkehrs  im Gehwegbereich

0 Gesamtsperrung  des Verkehrs  []  Einengung  des Geh- und/oder  Radweges

[]  Einengung  der Fahrbahn  0  Sicherungsmaßnahmen  entlang  der Straße

Bezeichnung  der  Straße:

(Bundes-  / Staats-/Kreisstraße)

Ort  der  Maßnahme:

(km  von/bis,  Ortschaff,  Haus-Nr.  usw)

Dauer  der  Maßnahme:

(am/von  -  bis)

Gemeindestraße

Mehring,  Hansbauernstraße  M  a

02.07.2026-14.08.2026

oE g.

CI}

Grund  der  Maßnahme:

(z.B.  Kanalbau)
Kabellegung  für  Bayernwerk

Die  Kennzeichnung,  Verkehrsführung,  Verkehrsregelung  erfolgt  nach

[x  beigefügtem  Lage-  und  Verkehrszeichenplan

0  beigefügtem

Regelplan  Nr.

0  ohne Vorlage  eines Verkehrszeichenplanes

Weitere  Maßnahmen  zur  Sicherung  des  Verkehrs  (z.B.  Umleitung,  ggf.  Umleitungsplan  beilegen!):

0  Anliegerverkehr  frei bis
(C)rtsangabe)

Es wird hiermit  versichert,  dass  ich / wir  die Verantwortung  für die ordnungsgemäße  Aufstellung  der  Verkehrszeichen  und deren

Beleuchtung  sowie  die Aufstellung  und Bedienung  einer  erforderlichen  Signalanlage  übernehme/n.  Die dafür  entstehenden  Kosten

werden  von mir / uns getragen.  Ereignen  sich Verkehrsunfälle,  die durch  diese  Maßnahme  bedingt  sind und mit ihnen in

ursächlichem  Zusammenhang  stehen,  so wird die Haffpflicht  gegenÜber  dem jeweiligen  Träger  der Straßenbaulast  in vollem

Umfang  übernommen.

23.06.2026

Ort, Datum Unters?rs
Selte 1 von 2



0 5 IO  15  20m

Maßstab  I : 50ü

Erstellt  am 23.06.2026  09:45

https://v.bayern.de/Lf8H2  a Es gelten  die Nutzungsbedingungen  des BayernAtIas/Geoportal  Bayern/BayernAtIas-pIus

@ Bayerische  Vermessungsverwaltung  2026,  mit  Darstellung  durch  den  Anwender
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Regelplan  B l/2  ,

Straße  mit  geringer  Verkehrs-

stärke  oder  in geschwindigkeits-

reduziertem  Bereich  und  mit

deutlicher  Einengung

(analog  bei  Richtungsfahrbahnen

oder  Einbahnstraßen)

Längsabsperrung  zur  Fahrbahn
-  durch  doppelseitige  Leitbaken
-  bei Einbahnstraßen  und Rich-

tungsfahrbahnen  ""):
einseitige  Leitbaken

Abstand  max.  9 m
Absperrschrankengitter  am
fahrbahnseitigen  Baufeldrand

Teil B, Abschnitt  2.2.5  Absatz  3
ist zu beachten

Querabsperrung
dutt.h  Absperrschrankengitter
mit mindestens  2 doppelseitigen
gelben  Warnleuchten  und
-  doppelseitige  Leitbake  mit

doppelseitiger  gelber  Warnleuchte
-  bei Richtungsfahrbahnen  üder

Einbahnstraßen  ""):  einseitige
Leitbake  mit  einseitiger  gelber
Warnleuchte

Längsabsperrung  zum  Gehweg
durch  Absperrschrankengitter
Warnleuchten  gemäß  RSA  Teil B,
Abschnitt  2.4.3  Absatz  2

1 ) andere  Breiten  siehe  Teil B,
Abschnitt  2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter
am Gehweg  gegenüber
anstatt  zwischen  Arbeits-
bereich  und Fahrbahn

[ ] erforderliche  Länge  und
Lage  gemäß  beigefügtem
Lageplan  geprüft  und
angeordnet

")  Entfällt  bei Einbahnstraßen
und Richtungsfahrbahnen  "')

")  Warnleuchten  entfallen  bei
Richtungsfahrbahnen  und
Einbahnstraßen  "')

"')  sofern  nicht  für  bestimmte
Fahrzeugarten  freigegeben
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-30 bis -50 m
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Stand:  05.2021  inkl.  Kortektut  04.2[)22
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